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S. 243 Produkt 24.3.01.01 Schulübergreifende Dienstleistungen und internes Manage-
ment / Maßnahme 109 Lüftungsanlagen in Schulen (RLT-Anlagen) 

1. Wie viele Lüftungsanlagen wurden an welchen Schulen im Landkreis für 460.000,- 
¤ in 2022 bereits verbaut?  

Im Zuge der Verbesserung der innenraumlufthygienischen Situation an den Schulen im 
Landkreis Gießen wurde seitens des Landkreises ein Maßnahmenpaket angestoßen, das 
sowohl den Einbau raumlufttechnischer Anlagen als auch den Einbau eines Abluftventi-
latorensystems beinhaltet. Die Kosten für den Einbau der raumlufttechnischen Anlagen 
bzw. der Abluftventilatoren sind in der Regel bei der entsprechenden Gesamtmaßnahme 
im Gesamtausgabebedarf im Finanzhaushalt veranschlagt (z.B. Neubau Grundschule 
Staufenberg, Neubau Limesschule Pohlheim, Neubau Grundschule Annerod, Neubau 
Bunte Schule Lollar). Die im Haushaltsplan 2022 zusätzlich eingestellten Mittel in Höhe 
von 460.000 Euro betreffen Maßnahmen, die nicht mit einer anderen Baumaßnahme in 
Verbindung stehen. Die Kosten für die Installation des Abluftventilatorensystems sind 
darüber hinaus in den Mitteln der Bauunterhaltung im Wirtschaftsplan des Servicebe-
triebs veranschlagt. Hier befindet sich die Ausstattung von insgesamt 94 Klassenräu-
men aktuell in der Umsetzung.  

Die in 2022 eingestellten Mittel in Höhe von 460.000 Euro verteilen sich wie folgt: 

 3 Klassenräume Wiesengrundschule Linden   60.000 Euro  

 20 Klassenräume Anna-Freud-Schule Lich   350.000 Euro 

 Bibliothek und Funktionsräume Gallusschule Grünberg  50.000 Euro 

 
2. Wie hoch waren die Kosten für die einzelnen Maßnahmen an den jeweiligen Schulen 

(bitte aufschlüsseln)? 

Siehe Antwort Frage 1. 

 

3. Welche Schulen sind für die übrigen Investitionen in 2023 vorgesehen? 

Vorgesehen ist die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten der Dietrich-Bonhoeffer-
Schule in Lich (Klassenräume und Mensa) mit raumlufttechnischen Anlagen. Darüber 
hinaus erfolgt eine Ausstattung des neuen Betreuungsgebäudes der Grundschule Et-
tingshausen sowie der Grundschule in Grünberg-Stangenrod mit raumlufttechnischen 



Anlagen. Weiterhin ist die Ausstattung von etwa 60 Klassenräumen an weiterführenden 
Schulen mit einem Abluftventilatorensystem vorgesehen.  

 

S. 248 Produkt 24.3.02.1 IT-Ausstattung an Schulen / Medienzentrum (Schulträgerauf-
gaben) 

1. Wurden hier Pads zum Zwecke von Homeschooling für Schüler angeschafft? Wenn 
ja, für welche Schulen in welcher Zahl und von welchem Hersteller? 

Es wurden 1.634 mobile Endgeräte zum Zwecke des Homeschoolings bereits zu Beginn 
der Corona-Pandemie über ein Sofortausstattungsprogramm beschafft. Im Jahr 2022 
wurden knapp 1.500 weitere mobile Endgeräte (Apple iPads) beschafft, die an alle Schu-
len entsprechend der Schülerzahl herausgegeben werden (jede Schule erhält mindes-
tens 30 Geräte). Die ersten Schulen wurden bereits mit diesen Geräten in Verbindung 
mit sog. „iPad-Koffern“ ausgestattet. Zu beachten ist, dass in dem Produkt 24.3.02.01 
sämtliche Beschaffungen von IT-Hardware für die Schulen veranschlagt sind. Für die 
mobilen Endgeräte einschließlich Schutzhüllen, Tastatur, Stiften und den iPad-Koffern 
wurden im Jahr 2022 rund 800.000 Euro investiert. 

 
2. Falls nein, unter welchem Produktbereich ist die Anschaffung von Pads bezeichnet? 

Die o.g. Fragen bitten wir dennoch zu beantworten (welche Schulen/Anzahl/Her-
steller). 

Siehe Antwort Frage 1. 

 

Zusätzliche Fragen: 

1. Unter welchen Aufwandsbereich fallen die kostenlos zur Verfügung gestellten Hy-
gieneartikel/Menstruationsprodukte in allen öffentlichen Gebäuden des Kreis Gie-
ßen und welcher Kostenrahmen ist dafür vorgesehen? 

 
Die Kosten für die im Rahmen eines Pilotprojekts vorgenommene Ausstattung mit kos-
tenlosen Hygieneartikeln des Landkreises belaufen sich für das erste Jahr auf ca. 5.000 
Euro. Eine Evaluierung des Projekts ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Kosten sind 
im Wirtschaftsplan des Servicebetriebs abgebildet.   
 

2. Unter welchen Bereich fallen Rückbaukosten/Schadensfälle von Solarthermie/Pho-
tovoltaik an öffentlichen Gebäuden? 
 
Keinen.  
 

3. Gibt es zu Wartung und Instandsetzung Rahmenverträge? Wenn ja, welche, bei 
welchem Unternehmen und mit welcher Laufzeit? 
 
Die Wartung und Instandhaltung erfolgt durch den Landkreis Gießen. Die Ausschrei-
bung eines Rahmenvertrages ist geplant. 
 

 
 
 
 


